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Im ersten TeiI des Aufsatzes ging es tuu die Beachtung des Natur-
schutzes bei der Freisetzungsgenehmigung, der IVB-Genehmi-
gung, den nachmarktlichen Mafnahmen und den sog. uereir{ach-
ten /diferenzierten Wrfahren. U b er dies e klassisch umwelt rechtliche
An;forderung hinaus ist denkbar, dass manche Flächen uon CVO
ganz freigehahen werden, dantit neben der Centeclutik einset-
zenden Landnutzung naturnältere Ökos1,51stl1t erhalten bleiben.
Dieser Frage widnret sich der zLueite TeiL Er sthlielSt mit einer
Zusamrnenfassung des ganzen Beitrags ab.

C. Das Regirne der Gentechnikfreiheit

I. Allgemeines

Der Koexistenzgedanke löst sich von der Betrachtung kon-
kreter Risiken für die menschliche Gesundheit und l jm-
r'velt. Allgemein anerkannt und rechtlich abgesichert ist er
in Bezug auf die landwirtschaft i ichen Produkrronswersen:
gentechnikf ieie sol l  neben Gentechnik nutzender Land-
rvirtschaft bestehen können. Die Gründe für die landwirt-
schaft l iche Koexistenz sind nach Auffassuns der Kommis-
sion die Wahlfreiheit  der: Verbraucher und der Landu' ir te.2
D i e  K o m m i s s i o n  b e t o n L :

,,Es ist wiütig, ztuisdten den wirtschaftlichen Aspekten einer-
seits und den nti t  der RL 2001 /18 /EC [. . . ]  geregelten öko-
Iogischen und gcsundheitlichen Aspekten zu unterscheiden."l

Die Kommission hat einen ,.rndikativen Maßnahmenkata-
log" aufgestel l t ,  der Bestandtei l  der einzelstaatl ichen Koe-
xistenzstrategien r,r'erden könnte. Dabei fällt auf, dass sich
der Katalog auf Maßnahnrcn beschränkt, die die Abstim-
mung im Nachbarschaftsverhältnis der einzelnen Land-
wirte herbeiführen sol len. Obu'ohl im Kapitel über strate-
gische Grundsätze landschaft l iche Gegebenheiren und im
Kapitel über die zu berücksichtigenden Faktoren regionaie
Aspekte rn, ie z.B. die Form und Größe der Felder err,vähnt
r,verden, fehlt  es im Maßnahmenkatalog an dem hierauf am
besten reagierenden Instrument, namlrch Maßnahmen der
regionalen Nutzungsplanung, wie efu'a der landschafts-
planerischen Ausweisung von Gebieten unterschiedl icher
Produktionsweisen. Da der Maßnahmenkatalos nur cxern-
plarisch gemeint ist und die Kommissionsleit l inien zudem
nur Empfehlungscharakter haben, sind f lächenbezogene
Maßnahmen jedenfal ls nicht ausgeschlossen. Aus Gründen
landwirtschaft l icher Koexistenz können die Mitsl iedstaa-
ten  desha lb  au f  Grund laqe des  Ar t .26a RL 2OO1/18/EG
gentechnikfreie Gebiete vorsehen, wenn dies die regionale
landwirtschaft l iche Struktur, etwa wegen der Kleintci l ig-
ke i t  der  Anbauf lächen,  nahe leg t .
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Naturschutz bei der Ausbringung

Zu fragen ist nun, ob Koexistenz von gentechnikfreien
und gentechnisch besetzten Flächen statt aus Gründen der
Wahlfreiheit von Landwirten und Verbrauchern auch aus
Gründen des Naturschutzes besründbar ist.

Hierzu ist vor einer Untersuchung der rechtl ichen
Grundlagen eine allgemeinere (Jberlegung angebracht.
Die landwirtschaft l iche Koexistenz f indet ihre Besrün-
dung im Marktprinzip, d. h. in der Sphäre der Entfa'itung
individuel ler Interessen. Der Naturhaushalt ais Schutzsut
des Naturschutzrechts gehört dagegen in die Sphäre äer
öffentlichen Interessen. Er lvird nicht geschützt, r,veil ein-
zelne Nutzer dafür eine Präferenz haben, sondern deshalb,
weil  manche Gebiete aus überindividuel len Gründen und
kraft pol i t ischer Wil lensbi ldung von der Nutzung weit-
gehend freigestelit werden sollen. Das öffentliche Interes-
se kann sich darauf r ichten, in bestimmten Gebieten ein
normalerweise hinnehmbares Restr isiko auszuschl ießen.
Es kann bezwecken, Referenzgebiete vorzuhalten, damjt
die Folgen von GVO-Ausbringungen im Vergleich besser
gemessen werden können. Insbesondere aber kann es so
bestimmt werden, dass sich ausgewählte Gebiete in mög-
l ichst naturnahen Kreisläufen entrvickeln können sol len.
Naturnähe würde dann als Eigenu'ert angesehen, der von
der Einbringung z.B. von gebietsfremder Arten, t ief ein-
greifenden Züchtungsprodukten oder eben auch GVO frei-
gehalten werden soil.

Aus einer solchen Kombination von Vorsorge, For-
schungsvorbehalt und Sicherung von Naturnähe ist also
begründbar, gentechnikfreie Zonen auch für den Natur-
haushalt festzulegen. Die Legit imität solcher Festlegungen
folgt dabei aber nicht al lein aus dem Gewicht der inhalt-
l ichen Gründe, sondern zugleich aus der sie tragenden
poli t ischen Wil lensbi ldung des jeweil igen Organs, das
Erhaltungsziele und Schutzzwecke beschl ießt. Das ist zu
betonen, weil  die Diskussion um Handelsbeschränkungen
dazu neigt, Restr ikt ionen ausschl ießl ich aus materiel len
Gesundheits- und Umweltschutzsründen heraus zt ak-
zeptieren. Dagegen müssen auch lol lekt ive Präferenzen,
die sich in pol i t isch legit imierter Weise äußern, als zu-
lässige Quelle von Handelsbeschränkungen akzeptiert
r,verden.o

1) Auch dieser Teil rvurde im Zuge eines F*E-Vorhabens des Bun-
desamtes für Naturschutz (BfN) erstellt. Für ihn gilt gleicherma-
ßen, dass die in ihm geäußerten Ansichten nicht notwendigerrvei,
se mit  denen des BfT\  übereinsr imnren.

2) Empfehlung der Kommission v. 23.7.2003 mit Leitlinien für die
Erarbeitung einzelstaatlicher Strategien und geeigneter Verfahren
für die Koexistenz gentechnisch veränderter, konventioneller und
ökologischer Kriterien, K(2003), S. 6.

3 )  A .a .O . ,  (Fn .  2 )  S .  6 .
'1) Das Konzept der kollektiven Präferenzen als Grund für Han-

delsbeschränkungen hat Pascal Latny, 1999 bis 2004 Handels-
kommissar der EU, sei t  2005 Generald i rektor  der WTO, vorge-
schlasen. Es stammt zwar aus dem Kontext der Präferenzen von
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Naturschutz bei  gentechnisch veränderten Organlsmen

Zusammenfassend ist es materiel l  und prozedural be-

gründbar, dass in bestimmten Gebieten einige oder al le

öVO 
"i.tt, 

ohne Prüfung daraufhin ausgebracht werden

dürfen, ob nachteilige Auswirkungen auf die lJmwelt zu

erwarten sind.
Es ist nun zu untersuchen, inwierveit das einschlägige

Gentechnik- und Naturschutzrecht die - allgemeine oder

GVO-spezi{ische - Festlegg"C y-gn -g-9"techni'kfreien 
Zonen

zum Näturschutz ermöglicht (II.). 
-W'eiterhin 

ist zu prüfen'

ob eine solche Ermächtigung mit dem EG-Naturschutzrecht

(II I .)  und dem EG-Geniechnikrecht vereinbar ist ( IV') '

I L N ationale Recht sgrundlagen

Jür die Ausweisung gentechnikfreier Zonen

Rechtsgrundlagen für die Ausrveisung gentechnikfreier

Zonen"können sich aus Gentechnikrecht (1') und Natur-

schutzrecht (2.) ergeben'

1. Gentechnikrecht

Unzweifelhaft ztelt  das Gentechnikreci-rt  darauf ab, die

klassischen Schutzsüter - im vorl iegcnden Zr' tsammenhang

insbesondere die Ümr'velt  -  vor Schädiglrnqen zu bervah*

ren .  D ies  is t  jedoch n ich t  mehr  d ie  e inz iec  Schr : tz r i ch tung '

Hinzugetreten ist das Schutzgut der'-Kocrlste-nz von Erzeu-

e.rrrg ;nd Verrnarktung mit-und ohne GVC)' Es ist in $ 1

I ' l r .  )  GenTG r i  i r  fo lg r  fo rn tu l ie t  t :

, ,Zweck dieses Cesetzes ist,  1. [ . . . ]  2'  dft  ) ' tögl irhke,i t ,zu

oewährleisten, dass Produkte' i t tsbe sondtrt Lebttts- und Fttt '

iennittel,  konuentionel l ,  ökologtsch oder trnrt:r  Etnsatz gen-

tecltnisch ueünderter Organßnten ( lzeu,qt tr t id rrt  den L/etkehr

gebracht ruerden können, [ . .  ] ."

Lrt.26aRL 2001 /18/EG stützt dieses Gebot Es rvird zwar

nicht verpfl ichtend vorgeschrieben, rr 'ohi aber als den Mit-

sl iedstaaien verbleibenäe Kompetenz anerkannt Der Ar-

i ikel l rnt. t ,

, ,(11 Die lLitgl iedstaaten können die,geetgtetut f  Ia- l ] t taluncrt' i igrcifrr,  
trnr 'das unbeabsichtigte Vorltandertseirt  lott  Cl/O in

oidrre, Produkten zu uerhindern.
(2) Die Konntt issiort [ . .- ]  entwic,kelt  [ . . ; ]  Leit l inien -f i tr  die.

Koexistenz uon genetisth ueränderten, konuentionel len und

ökologischen Kultuen. "

Koexistenz rvird, rvie erläutert,  auf die Wahlfreiheit  der

Verbraucher und Landw-irte und damit auf eine generel le

Risikor'vahrnehmung, nicht auf eine Risikobervertung im

Einzelfal l  €!estützt.  Dementsprechend wird das Koexistenz-

eebot nur'auf solche Produktketten bezogen, die letzt l ich

zum Verbraucher führen.
ProduktkreisläuG, die in der Natur verbleiben, können

dagegen kaum als Erzeugung oder als , 'Kultur" angesehen

r,ve"rd"en.u Zwar glbt es Produktketten, die (r'vie das Sam-

meln und Veräußern von wilden Beeren oder Pi lzen) aus

der Natur zu Verbrauchern führen7, aber dieser umstand

reicht nicht aus, um für manche Gebiete eine al lgemeine

Centechn ik f re ihe i r  zu  leg i t imreren .
Aus dem Gentechnikrächt ist -  mit Ausnahme der Ein-

r ichtune von Referenzflächen im Rahmen der Monito-

r ingaufl"agen - somit keine Ermächtigung zur Einrichtung

gen-technlkfr eter Zonen zu entnehmen'

2. Naturschutzrecht

Eine Begründung für die Ermöglichung v-on Gentechnik-

i . . i f - t . i ,  l rgibt sicü, wie erläuteri ,  aus dör Betrachtung der

Nacur a1s äines Gutes an sich. Diese Betrachtung ist in \  1

BNatSchG angelegt, der in den relevanten Passagen lautet:

,,NdtuLr und LandscltaJt sinrl auJ Crund il^n'es eigenen Wertes' i . . .1 
auch in Verantiortungfir die ki*{t i4en Cenerationen

im [. . . ]  unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pf.egen, ,zu
entwickeln und, soweit erfordeilich, wied erherzu stellett, d a s s

[. . . ]  die Eigenart [ . . . ]  voi Natur und Landschafr auJ Dauet

gesichert sind."

Zr.var besteht Deutschland fast nur aus Kulturiandschaften'

Aber zwischen diesen lassen sich unterschiedl iche Grade

menschlicher Einwirkung (sog. Hemerobie) unterscheiden'

ln  der  Landschaf t töko log ie  w i rd  z .  B '  e jne  Typo log ie .  un-

berühr te  Ur landschaf t .  vor indu: t r ie l le  Ku l ru r landscha l t '

.rr fr"- i"a"trr iel le Landschaft und,,künstl iche" Park- und

ä*.tr l t"at.haft unterschieden.8 $ 1 BNatSchG ermöglicht

;; ;  ; i" . .  Betonung der Eigenait von Natur und Land-

,. ir^fr,  dtt t  sich derleweils zuständige Hoheitsräger dafür

.nti.tt"ia." kann, die natürlich und änthropogen gewach-

sene biologische Vielfalt  eines Gebietes in ihrer Entwick-

lunesdynaäik zu erhalten und von solchen Organismen'

d ie"n i ih t , ,m i tgewachsen"  s ind '  f ie izuha l ten .  Auf  d ieser

Grundlage könnte für manche Gebiete das Ausbringen von

GVO - flr einzelne oder auch für alle GVO - unterbunden

w-erden.
\ 1 BNatSchG ist al lerdines eine Zielformuherung' die

.rr'r-, i.tso*eit handlungsrelevint *'ird. rvie sie instrumentell

ausgeformt wird. ZuÄ Beispiel bezreht sich der Schutzbe-

,. iJh bei Landschaftsschutzgebieten zrvar auf die Eigenart

der Landschaft,  nicht aber auf die Eigenart der Natur '  Bei

Naturschutzgebieten und Nationalparken ( in den streng

geschützte n 2onen) gi l t  dagegen auch die , ,b.esondere Ei-

ien".t  de, Natur" ait  ethi l t .rngsrelevant Für National-

iarks rn' i l l  das Gesetz zudem , 'einen möglichst ungestörten

h.btar-rf der Naturvorgänge in ihrer nattirlichen Dynamik"

gerl,-ährleisten. Biospiärenreservate sol len u' a'  der , ,durch

tergeb.achte vielfäitige Nutzung geprägten Landschaft

.r.r id..  darin historisch gewachsenen Arten- und Biotop-

vielfalt, einschließlich Wild- und früherer Kulturformen

r,r,irtschaftlich genutzter oder nutzbarer Tier- und Pflan-

zenarten" dienen.

, ,Besondere  E igenar t " , , ,na tür l i che  Dynamik" , , ,Wi ld -

fot-."", ,,frühei Kulturformen" - all diese Formulie-

runsen haben bestimmte Gebietsarten als nicht- instrumen-

tel lä Wert im Blick, als etrvas, r 'vas einen inhärenten'W'ert

Marktakteuren,  kann aber auch auf  Präferenzen i rn Bereich der

ö1{entlichen Güter übertragen rverden' P Lan4" The emergence

of col lect ive preferences in internat ional  t rade:  inpl icat ions ior

regulat i r - rg g lobal isat ion,  Vortrag auf  der Konlerenz , ,Col lect ive

pä|"."r,.!t1rtd global gouvernance: l'hat future for the multi-

iateral  t rading system",  Brüssel ,  15 '9 '2001 (rvww ec europa'

eularchives /commission-199 9 -2004 / Ia lny /sp eeches-art ic les ' /

spla242-en.htrn). Den Hinrveis verdanke ich Nathalie Berttasconi-

Osteru,alder, Genf .

5) Durch die neuere Gesetzgebung iiberhoit ist derhalb die Recht-

sprechung des Ber l iner OVG und des Ber l iner VG, d ie d ie Koexis-

tenz richt a1s Angelegenheit des Verlvaltungsrechts, sondern nur

als e ine des pr ivatrecht l ichen Nachbarverhäl tn isses ansieht  (OVG

Berl in,  Besci- r l .  v .9.7-1998 -  OVG 2 S 9 97,  abgedr '  in Eberbacl t /

Lange /  Ronel lenfrsdr,  GenTR/BioMedR, Entscheidungssammlung

Nr. lO , r  $ 16 GenTG, VG Ber l in,  Beschl .  v .  12.9 1995'  VG 14 A

216.95).
6)  Insorvei t  korr ig iere ich meine in ZUR 2006, 456 f  geäußerte Mei-

nung.
7)Ygl. Winter. zuk 2006, 456 -

Aj i. SuUopp,nntrvicklung der Kulturlandschaften Mitteleuropas und

okologiiihe Risikobervertung des Anbaus transgener Kulturpfl an-

zen, iÄ: Lenke /Winter (Htsg.) Bervertung von lJnrveltwirkungen

von gentechnisch veränderten Organismen im Zusanrnenhang

mit  iaturschutzbezogenen Fragestel lungen'  UBA-Ber ichte 3/01,

Ber l in (E.  SchmidQ ZOO1 S. 1 '9r-223.  I  Kowartk '  Natür l ichkei t '

Naturnähe und Hemerobie als Bervertungskr i ter ien,  in '  Korto ld,

lI'., Bö&er, R. t Hantpicke, U. (Hrsg.)' Handbuch Naturschutz und

Lanclschaftspflege. Kompendium zu Schutz und Entrvicklung von

Lebensräumen und Landschafren. Kap V-2'1 der Losebl'-Ausg '

Landsberg (ecomed),  i -18.
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oder gar einen Selbstu'ert hate. nicht als etwas, das zum
unmittelbaren Nutzen des Menschen besteht und dement-
sprechend auch verändert werden kann, sorveit der Nutzen
keinen nachweisbaren Schaden nimmt.

Der Schutz der Natur als Eigent 'ert bedeutet. dass der
zuständige Hoheitsträger bei der Festlegung der Gebiete
und Bestimmung der Schutzziele für bestimmte Zonen die
Freihaltung von GVO vorschreiben kann. Dies gi i t  für Na-
turschutzgebiete, Nationalparks und Biosphärenreservate.

Europä ische Voge lschutzgeb iere  und Geb ie te  semein  -
schaft l icher Bedeutung sind dann eingeschlossen, u.ei1 sie
in eine der Gebietskategorien gefasst werden. $33 Abs. 3
BNatSchG ist offen formuliert:  wenn es in Satz 1 und 4
heißt, dass die Länder den Schutzzweck entsprechend den
jeweil igen Erhaltungszielen bestimmen und weitergehende
Schutzvorschrif ten unberührt bleiben, r 'verden Entschei-
dungen auf Länderebene zugunsten der Gentechnikfreiheit
mancher Gebiete ermö91icht. Andererseits besteht aber kei-
ne Verpfl ichtung zu solchen Entscheidungen.

Die Landesnaturschutzgesetze rviederholen fast durch-
gäng ig  d ie  Formul ie rung des  $33 Abs.  3  BNatSchG.  Das
bedeutet, dass die Entscheidr-rng über Gentechnikfrei-
heit  für einzelne Schutzgebiete und durch die für deren
Einrichtung zuständigen Behörden erfolgt.  So r,vurde in
Schleswig-Holstein ein entspre chender Passus von 1996 bis
etwa 2005 in al le NSG-Ver-ordnungen aufgenommen.

Der Gesetzgeber ist bisher innerhalb der Rahmenkom-
petenz und nunmehr der konkul l ierenden Kornpetenz des
Bundes u.lJ. n-r i t  Abrl-eichungsqcsctzgebung der Länder
nach Ar t .72  Abs .3  Nr .2  GG -  aber  auch be fus t .  bere i ts
auf der Ebene des Naturschutzqesetzes für bestimmte Ge-
b ie rskaregor ien  u  i c  in .beronder  c  F  uropJ ische Voge l .chu tz -
gebiete und Gebiete gemeinschaft lrcher Bedeutung al lge-
mein Gentechnikf i :erheir fcstzulegen. In Thüringen war 1n
einem Referentenentrvurf für das Landesnaturschutzgesetz
imJahre  2005 e ine  so lche Fes t legung vorgesehen,  d ie  dann
a b c r  n  i c d e r  z u r ü c k q e z o g (  n  \ \  u l d c .  S i r  l r u t e t e :

,,Die AushringLtl tg 1)0t1 gettteclui sch ucrän.derten Orgdnismen.
ist in Natursdtutzgebiereu, Narionalpdrks, Kern- und Pfe-
gezonen der BiosphärerLrcseruittt und gesetzlich gesthlitzten
Biotopen untersdgt."

Eine delart ige Regelung ist auch möglich hinsichtl ich sol-
cher Naturschutzgebiete und Kernzonen, die keine FFH-
Lebensräume bel.rerbergen. Denkbar ist auch, die Land-
schaftsplanung, drc ar-rf  Grundlage des $ 14 Abs. 2 Nr. 4f)
(Vielfalt  r-rnd Eigenart der von Natur und Landschaft) be-
reits jetzt für entsprechende Zonierungen eingesetzr \ ' ! 'er-
den kann, durch Abrundung ihrer zulässigen Gestaltungs-
inhalte stärker zu aktivieren. '-

Eine Grenze r,väre alierdings erreicht, wenn durch flä-
chenbezogene Maßnahmen die prinzipiel le Entscheidung
des GenTG für die Verwenduns von Gentechnik revidiert
lvürde.

III. Wreinbarkeit mit EC-Naturschutzrerht

Zu prifen ist nunmehr, ob das Ergebnis - die Zulässigkeit
der Festlegung und Durchsetzung von Gentechnikfreiheit
in bestimmten Schutzgebieten - mit dem eulopäischen Na-
tu rschutz rech t  vere inbar  i s r .

Das einschlägige europäische Naturschutzrecht be-
schränkt sich auf die Regelung von Natura 2000*Gebie-
ten. Der über diese hinauseehende Gebietsschutz bleibt also
Fre i raunr  mi t  g l iedsraa t l  i ch i r  Ge: ta l t  un  g .

Sou'eit  es Natura 2000-Gebiete angeht, ist Art.  6 Abs. 1
kL 92/43/EWG heranzuziehen. Die Vorschrif t  macht
ein Mindestniveau des Schutzes entsprechend ,,den ökolo-
s ischen Fr [o r -der -n is<en dcr  na tür l i chen I  ebcnsr :n r ' ] r r  \ /nen"
zur Pfl icht, bleibt dabei aber an den Gedanken der Scha-
densverhinderung orientiert.  Das angestrebte Schutzni-
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veau rvird auch durch das Gebot markiert,  die Änsiedlung
nicht-heimischer Arten zu unterbinden, sow-eit sie die
natürl ichen Lebensräume schädisen können.11 Oberhalb
d ieses  Mindesrn iveaus  b le ib t  den Mi tgJ ieds taaren dagegen
ein Gestaltungsspielraum. Das folgt aus der off^enen For-
mul re rung , , fü r  d ie  besonderen Schurzgeb ie te  legen d ie
Mitgl iedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest".
Zwal verfolgt die Richtl inie gemäß ihren Erwägungs-
gründen einen Ansatz, der das Hauptziel des Schutzes der
biologischen Vielfalt  um gesellschaft l iche Belange reiat i-
viertrr,  aber daraus kann nicht gefolgert werden, dass sie ei-
nen s-eitergehenden, den Eigenr'vert der Natur betonenden
Schutz der Natura 2000-Gebiete ausschl ießt. Insoweit
tr i f f t  die Richtl inie also nur eine Minimalregelung. Gehen
die Mitgl iedstaaten weiter, brauchen sie unabhängig davon
bestehende Komoetenz aus Art.  176 EGV nicht einmal in
Anspruch zu nehmen.

I l:. Er s rl t öp_fungswirkung d e s G emeinsclta_ftsrethts?

Nationale Maßnahmen, die Gentechnikfreiheit  in Natura
2000-Gebieten oder in anderen Schutzsebieten vorschrei-
ben r-rnd durchsetzen, sind, s- ic oben entwickelt,  vom
EG-Natr-rrschutzrecht her nicht seboten. aber auch nicht
untersagt. Sie sind deshalb 

"ntorro-. 
Maßnahmen der Mit-

sl iedstaaten. im Hinbl ick ar-rf  das vert ikale Konkurrenz-
ierhältnis zrvischen nationalem und EG-Naturschutzrecht
a lso  zu läss ie .

1r 'otzdem konnten s1e im ,,diagonalen" Verhältnis mit
dem EG-Gentechnikrecht kol l idieren. Dies ist dann der
Fall ,  u,enn das Gemeinschaftsrecht eine Materie abschl ie-
l lend regek und damit den Spielraum der Mitgl iedsstaaen
erschöpft.  Um dies zu prüIbn, sind zunächst die Kriterien
der Prüfung von Erschöpfungswirkungen zu rekonstruie-
ren (1.) und sodann anzur,venden (2.).

l .  Kri terien der Erschöpfungswirkung

a1 Modalitr)ten der Beeinf,ussung
niederrangigen durch höherrangiges Recht
'Wenn 

zu untersuchen ist.  wie das Gemeinschaftsrecht die
nachmarktl iche Beachtung des Naturschutzes beeinf lusst,
sind unterschiedl iche Modali täten solcirer Einwirkuns zu
unterscheiden.

9) lJnter  n icht- instrunentel lem Wert  können verstanden werden
der Eigenwert (-inhärenter Wert) - Wert aulgrund einer be-
sonderen Beziehung zs ' ischen bewertetenr Objekt  und einer be-
, . " . , " . . 1 " .  v c t < ^ f  ( ?  t {  , l ' ^ -  a - . - 1 h , . , , -  ; -  c , , , - n \  _ , , . . . 1  . l - ,

Se Ibst t 'er t  (= intr insrscher Wert)  -  Wert ,  den ein Objekt  aus s ich
selbst  heraus hat ,  dem Menschen gegeni lber daher d i rekt  no-
ral iscb verpf l ichtet  s ind.  YgI .  Ponhast ,  Die Evolut ion.und der
Naturschutz.  Zur. r r  Verhäl tn is von Evolut ionsbiologie,  Okologie
und Naturethik,  Ber l in (Campus) 1999, Eser E Port l rasr ,  Natur-
schutzethik.  Eine Einführung für  d ie Praxis,  Baden-Baden (No-
mos) 1999.

i0) Vgl. daz:u Langer/A/üerr. Landschaftsplanerrsche Aspekte beirn
g roß f l äch igen  Anb . ru  t on  CVP un te r  Bc r ' ücks r ch r i gung  de r
Mögl ichkei ten und Notwendigkei ten einer Schaffung von F1ä-
chen ohne und ni t  Anbau von GVP, in:  Lentbe/ l l in ter ,  (Fn.8)
s.  281 f f

11) Arr .  22 ht .b)  kL 92/43.  Ygl .  Kersthner/  I , i /agre4 Mögl iche le-
g i s t i i che  Maßnahmen  zu rn  Schu t z  de r  b i o l og i . chen  und  gen -
techniklreien korrventionellen Landwirtschaft in Osterreich
vor Kontaminat ionen und Verurernigungen mit  GVO unter
Berücksichr igung des EU-Rechts und der WTO-Verträge,  un-
veröf f .  l {echtsstudie im Auft rag von Global  2000, September
2002 S. 56f . ,  d ie aus der Vorschr i f t  wei tergehend auf  d ie Zu-
lässigkei t  e ines al lgerneinen Verbots der Ausbr ingung von GVO
schl ießen.

12) Vgl .  Err 'ägungsgrund 3:  Hauptz ie l  d ieser Richt l in ie is t  es,  d ie
Erhal tung der b io logischen Viel fa l t  zu fördern,  s 'obei jedoch die
rv i r tschaf t l ichen,  sozia len,  kul turel len und regionalen Anforde-
rungen berücksicht is t  $.erden sol len.
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Das höherrangige Recht kann gegenüber dem nieder-
ranglgen

. gebieten, welche Maßnahme getroffen r'r'erden soll,

.  verbieten, dass bestimmte Maßnahmen getroffen t 'er-
den,

. a-nregen, dass bestimmte Maßnahmen getroffen wer-
oen.

. offenlassen, ob bestimmte Maßnahmen getroffen rn'er-
den.

Zum Beispiel hat sich oben ergeben, dass das europäische
Naturschutzrecht einen Spielraum für Naturschutz eröff:
net, welchen das Bundesnaturschutzrecht zu Anregungen
ummünzt, die die Länder ausfül len können.

Spielräume für nachmarktliche Maßnahmen verbleiben
den MS. wenn das Gemeinschaftsrecht im Modus der An-
regung oder des Offenlassens operiert. Man nennt dies eine
Teilharmonisierung, die unter lJmständen explizit nur ei-
nen Mindeststandard vorgibt (Mindestharmonisierung)
oder den Spielraum durch Wahlmöglichkeiten vorstruktu-
r iert (optionale Harmonisierung).13 Die Spielräume veren-
gen sich bei Geboten und Verboten. In diesen Fäl len spricht
man von erschöpfender (oder abschließender) Wirkung
oder Vollharmonisierung des Gemeinschaftsrechts, aus der
Sicht des niederrangigen Rechts von Ausschluss (preempti-
on) nationaler Regelungen.

b) Re ch tli ch e In s tr um entie r ung

Rechtstechnisch gesehen kann eine erschöpfende'Wirkung
unterschiedlich ausgeformt werden, und zw-ar durch

. die Form des Rechtsakts (aa),

.  Kompetenzvorschrif ten (bb),

.  die Regelungsdichte der Norm (cc),
den Regelungsgehalt der Einzelentscheidung (dd).

aa) Form des Rechtsakts

Im Hinbl ick auf die Form des Rechtsakts ist der l jnter-
schied zr ' , ' ischen Richtl inie und Verordnung bedeutsam.
Verordnungen sind nach Art.  249 EGV ,. in al len ihren
Teilen" verbindl ich. rvährend Richtl inien nur,,hinsicht-
l ich des zu erreichenden Zieles verbindl ich" sind und den
Mitgl iedstaaten die , , \Vahl der Form und Mittel" überlas-
sen. Dieser (Jnterschiedl+ in der Definit ion ist in der Rechts-
praxis jedoch abgeschl i f fen worcien. Auch Richtl inien sind
in allen ihren Teilen verbrndlich. 

-Welcher 
Spielraum den

Mitgl iedstaaten verbleibt,  hängt von der Regelungsdich-
te der Richtlinie ab. Oft (keinesrvegs aber durchgängig)
sind Richtlinien offener formuliert als Verordnungen; der
Unterschied verlagert sich also von einem Begrif fsmerk-
mal auf die gesetzgeberische Praxis. Während Richtl inien
häufig ins Detai l  gehen, kommt es andererseits aber auch
vor, dass Verordnungen Spielräume für nationale Ge-
setzgebung offenlassen oder sogar bewusst einplanen und
vorstrukturieren. Man spricht dann von ,,hinkenden Ver-
ordnungen".ls Ofren bleiben insbesondere Zuständigkeits-
und Verfahrensfragen, die dann durch nationales Gesetz
rvie zum Beispiel das deutsche ,,Gesetz zur Durchführung
von Verordnunsen der EG auf dem Gebiet der Gentech-
n ik "  gerege l t  uerden.16  Sou 'e i r  d ie  Verordnung aber  ab-
schl ießende Regelungen enthält,  sind diese im nationalen
Rechtsraum unmittelbar anrvendbar'; es dürfen nicht ein-
ma1 nationale Ausführungsvorschriften ergehen, weil dann
die Gefahr unterschiedl icher InterDretat ionen der Verord-
nung entstünde.i7

bb) Kompetenzvorschriften

Kompetenzvorschrif ten, die sich zugleich zur e rschöpfenden
'Wirkung 

äußern, sind Art.  95 und 175f. EGV (um nur die
im vorl iegenden Zusammenhang hauptsächl ich relevanten
zu nennen). Art.  95 EGV geht grundsätzl ich von elner er-
schöpfenden 

.Wirkung 
des Rechtsakts aus und elmöglicht

ein Weitergehen durch den MS nur ausnahmsrveise, und
zwar nach seinem Absatz 5 dann, \venn neue Erkenntnisse

Winter, Naturschutz bei gentechnisch veränderten Organismen

und ein nachträgl ich entstandenes spezif isches Problem des

MS vorl iegen, und nach seinem Absatz 6 dann, rvenn der

Gesetzgebär in seine Norm eine Schutzklausel eingefügt
hat.r8 Art. 175 f. ermöglicht nach h.M. dagegen ein 

'W'eiter-

gehen auch dann, wenn die Norm an sich erschöpfbnd for-

muliert ist. le In der Rechtspraxis kann es aber sein, dass eine

auf Art. 95 oder Art. 174 gestützte Vorschrift von vornher-
ein schon inhaltlich keine erschöpfende Regelung enthält
oder den Mitgl iedstaaten sogar bervusst Räume zur eige-
nen Ausfül1ung belässt. Wie noch späcer zu begründen sein
rvird, ist es ein Mangel der Entscheidungs{indung im Ober-
österreich-Fa1120, dass der antragstel lende Staat Osterreich
und ihm folgend die Kommission und das EuG gleich auf
Art.  95 Abs. 5 EGV zusteuern, ohne zunächst zu fragen. ob

der entscheidungserhebliche Gemeinschaftslechtsakt selbst
hinsrchtl ich des Ausbringens von GVO eine erschöpfende
Regelung enthält.

cc) Regelungsdichte

Ob ein Rechtsakt hinsichti ich des angeschnittenen Rege-
lungsbereichs eine erschöpfende Regelung enthält,  wird in
ihm meist nicht expl izi t  erklärt.  sondern der Interpretat ion
des Rechtsakts überlassen. Die Rechtsprechung wendet da-
bei folsende Kriterien an2r:

. Värgleich der Anwendungsbereiche der gemeinschaft-
l ichen und nationalen Maßnahme: Zum Beispiel hatte
Ital ien im Fall  Gall i  auf Grund von gesetzl ich ein-
geräunten Notstandsbefugnissen Maßnahmen zur
Beg..t t t ,rng von Preissteigerungen für Getreide ge-
troffen. Ein ljnternehmer hielt dies ftir mit den Preis-
vorschrif ten der Gemeinsamen Marktordnung unver-
einbar. AufVorlage erkiärte derEuGH, das Preissystem
der Marktordnung gelte nul für die Produktions- und
Großhandelsstufe; es lasse die Einzelhandels- und Ver-
braucherebene unberührt.  22

' Prüfung der Abgeschlossenheit der gemeinschaft-
l ichen Maßnahme: Zum Beispiel urtei l te der EuGH,
dass für Stofre, die noch nicht ]n kL 76/769IEWG
aufgenommen r,vorden sir-rd, keine Erschöpfungswir-
kurig eintrete, rveil die Liste der beschränkten Stofl^e

. nicht abgeschlossen sei.  Für nicht gel istete Stoffe blei-
be die Regelungsbefugnis der MS bestehen.23

. Zielvergleich zu' ischen der gemeinschaft l ichen und
nationalen Maßnahme: Ausgeschlossen sind nationale
Maßnahmen, die dem Ziel des Gemeinschaftsrechts-
akts widersprechen. Zum Beispiel w-iderspricht es der
Zielsetzwg einer Gemeinschaftsverordnung, die die
Zulassungsbedingungen für Lehrl ings- und Berufs-
ausbi ldung erleichtern sol l ,  u'enn ein Bundesland seine

13) Zusammen{assend Leible tn StreirLz (Hrsg), EUV/EGV Müchen
(Beck) 2003, Art .  95 Rdnr.  39f f .

1,{ )  Ein verble ibender anderer Unterschied besreht  dar in,  dass die

Verordnung unmit te lbar anrvendbar und die Richt l in ie (außer

in ausnahnsweisen Fäl len der Direktrv i rkung) unsetzungsbe-

dürftig ist-
15) Winter, Die Sperrwirkung von Gemeinschaftssekundärrecht für

einzelstaat l iche Regelungen des Binnenmarkts mit  besonderer
Re r i i c ks i ch t i guns  von  Ä r t .  130 t  EGV,  DOV 1998 ,  377  t r . , 378

16)
17)
18)

22)
? 1 )

BGBI .  I  5 . 1244 .
Vgl .  EuGH Rs 3,1/73 (Var io la) ,  Slg.  1973 S. 981 Rdnr.  10f .
S. dazu zusammenfassend Srl/osser, Die Sperrwirkung sekundä-
ren Genreinschaftsrechts,  tsaden-Baden (Nomos) 2002, S.  140tr

1,9) A.A.Jans, uon der Heidc, Europäisches lJmrveltrecht, Groningen
(Europa Larv Publishing) 2003, 17 3 l.

20) EuG, verb.  Rs T-366/03 u.  T-235/04 (Republ ik  Osterre ich . / .

Kommission),  NuR 2006, 98.??
21) S. zum Folgenden die umlangreiche Analyse von Ftu'rer, Die

Sperrrvirkung des sekundären Gemeinschaftsrechts auf die nati-

onalen Rechtsordnungen, Baden-Baden (Nomos) 1994
EuGH Rs 31/74 (Gal|t) Slg. 1975, 47 tr. (kdnr. 32/34).
EuGH Rs 473/98 (Kemtkal ieninspektionen -/.  Toolex), Slg.
2000,  r -5681.
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Stipendien auf Landesangehörige beschränkt.2+ Ande-
rerseits sind nationale Maßnahmen zulässig, wenn sie
ein vom Gemeinschaftsziel abweichendes Ziel verfol-
gen, ohne mit dem ersteren zu kol l idieren. Im o. g.
Fall Galli war es das Ziel der gemeinschaftsrechtlichen
Maßnahme, einen einheit l i ihen Getreidemarkt zu
schaffen. Demgegenüber diente die i tal ienische Maß-
nahme der Behebung eines Versorgungsengpasses.25
Beides ist miteinander vereinbar. Das nationale Ziel
ist insbesondere dann akzeptabel, wenn es in , ,hi l f-
reicher Komplementarität"26 zum Gemeinschaftsziei
steht. Zum Beispiel urtei l te der EuGH, dass Deursch-
land fül die Gewährung einer gemeinschaft l ichen
Beihi l fe zwischen landrvirtschafr l ichen Betr ieben mit
und ohne landrvirtschaft l iche Nutzf läche unterschei-
den dürß, weil  dies die Zielsetzung der einschiägigen
EG-VO stärke.2i

Im F.rgebnis kommr es also unter al len Aspekten - der
Rechtsform, der Kompetenz und der Erschöpfungsrvir-
kung - auf eine Analyse des Inhalts des Rechtsaktes an,
wobei die genannten Topoi (Anwendungsbereich, Offen-
heit,zAbgeschlossenheir der Regelung und Regelungsziele)
angewendet \  /erden.

Zur vorhandenen Kasuist ik ist festzustel len, dass die
meisten gerichtl ich entschiedenen Fälie sich auf die Frage
beziehen, ob ein MS das Inverkehrbrinsen von ProduktJn
anders regeln darf als es der Gemeinsihaftsrechtsakt tut.
Rechtsprechung zu dem im vorl iegenden Zusammenhang
bedeutsamen Problem. inwieweit nach der Genehmigung
des Inverkehrbrinqens nachmarktl iche Veru,endunqsre-
gelungen getroffen .uverden dürfen, ist nicht ersichtiich.
Dies ist erstaunl ich. rvei l  es ersichtl ich eine Fül le solcher
nachrnarkt l icher Verwendungsregeln gibt.  Unangefochten
blieben zr-rm Beispiel Ausbringungsverbote zugelassener
Pflanzenschutzrnit tel in 'Wasserschutz- und Naturschutz-
gebieten _oder Hausgärten, Veru'endungsbeschränkungen
für zugelassene gefährl iche Geräte, VÄrkehrsregelun[en
für zuselassene Kraftfahrzeuge, die ja z. B. verhindi.rr,  d"ss
Sporn'r'agen je ,,ar,rsgefahren" werden können, usw.

dd) Regelungsgehalt des Einzelaktes

Es ist denkbar, dass sich die Frage der erschöpGnden Re-
gelung nicht bereits aufder Gesetzesebene, sondern erst al l f
der Ebene des einzelnen Vollzugsaktes beanrworten lässt.
D i e  z r r  G r t r n d r  l i e g c n d c  N o l n r  i s i d a n n  s o  z u  i n t e r p r e r i e r e n ,
dass eine erschöpfende Wirkung möglich sein, abir erst in.r
einzelnen Fal l  entschieden rverden sol l .  Die Antwort ereibt
sich dann aus einer Auslegung des Einzelaktr,  et.",  ei l . .
Genehmigung. Die Ertei lung der Genehmigung führt für
nach geschaltete Ma ßnahnr en insor.rreit rr.r .llrei Birldnue.
als die zuständige Behörde im Rahmen ihrer eigenen Koni-
petenzen über die Genehmigung mitentschieden hat. Zun
Beispiel kann die wasserrechrl iche Genehmigung nicht
mehr aus atomrechtlichen Gründen versagt r.r,eiden-, rvenn
die'Wasserauswirkungen in der bereits ertei l ten atomrecht-
l ichen Genehmigung geprüft worden sind.2E Bei der Aus-
legung der Genehmigung lr.erden dabei im Wesentl ichen
diejenigen Kriterien heranzuziehen sein, die für die Ausle-
gung des Rechtsakts selbst genannt u'orden sind.

2. Anwendung

Es ergab- sich, dass sich die Erschöpfungswirkung einer
Vorschrift aus der Rechtsform, der Kompetenzgrr_rndlage
und der Analvse des Inhalts des Rechtsaktes erschl ief j t ,
wobei bei der' Inhaltsanalyse der Anwendungsbereich, die
Abgeschlossenheit der Regelung und die Regelur-rgsziele
rnaßgeblich sind.

a) Forrn des Rechtsakts

Im vorl iegenclen Zusammenhang sind eine Richti inie (RL
2001 /18/EG) und eine Verordnung (VO 1829/03) in
Spiel.  Es s'äre denkbar anzunehmen, dass die Verordnuns

u-eniger Spielräume lässt als die Richtl inie. Dies ist,  wie
ausgeführt,  in der Tat beobachtbar hinsichtl ich der den
Behörden eingeräumten Überwachungsbefugnisse. Sie
sind im Rahmen der VO 1829/2003/EG vereleichsu,'eise
detai l l iert  geregelt,  aber ihr Anwendungsbereich schheßr
spezifischen Naturschutz nicht mit ein. Dies und die oben
gezogene Schlussfolgerung, dass die Verordnung insoweit
nicht eischöpfend sein will, ergibt sich jedoch nicht aus ih-
rem Rechtscharakter, sondern aus einer Interpretation ihres
Inha l ts .2e

b) Konryetenzgrundlage

Die Kommission30 und das Europäische Gericht Erster Ins-
tanz (EuG)31 haben im Fatl  Oberösterreich das Verbot, im
Land Oberösterreich GVO auszubrinsen. für einen Ver-
stoß gegen Ärt.95 EGV gehalten. D"ie Voraussetzungen
eines 

-Weitergehens 
nach Art.  95 Abs. 5 EGV - neue wis*

senschaft l iche Ergebnisse und ein spezif isches Problem des
MS - seien nicht gegeben. Diese Entscheidungen ziehen
als Maßstab für nationale Spielräume iedoch nur Art.  95
Abs.  5  ECV heran.  Das  r , ra i  konrequenr .  rve i l  Osrer re ich
die Maßnahme nach Art.  95 Abs. 5 ECV norif izierr hatre,
r,r 'as rviederun nahe lag, lvei l  sich das Verbot auf eine pol i-
t ische Untergl iederung, nämlich ein I lundesland bezog.

[)er Prüfung der Zulässigkeit rveitergehender Maß-
nahmen ist jedoch die Frage vorgelagert,  ob der Rechts-
akt inhalt l ich erschöpfende Wirkung hat. Die genannren
Entscherdungen der Kommission und des EuG schl ießen
es deshalb nicht aus, dass das Genehmigungsregime kraft
seir-rer inhalthchen Ausgestakung f lächenbezogene Maß-
nahmen zulässt, und zwar solche, die statt an pol i t isch de-
f inierten Terri tor ien an nach Landnutzunsen definierten
F l J , ' h e r r  a n  k  n ü p f e n . r l

c) In h alr Li d t e E r s ch ti pJungs w irkung

Zum Ans-endungsbereich der Kontrol lsysteme ist zunächst
festzustel len, dass dieser für die gemeinschaftsrechtl ichen
und die nationalen Maßnahmen unterschiedl ich ist.  Ge-
nreinschaftsrechtl ich geht es um das Inverkehrbrrngen von
GVO, bei der-r nationalen Maßnahmen handelt es sich um
solche der Verrvendung. Al lerdings wird das Inverkehr-
bl ingen gcnchmigt, um die Veru'endung zu ermöglichen.
In sorveit  r- iberschneiden sich die Anwendunssbereiche zrvar
nicht vol lständig, aber doch tei lwcisc. Ob dies zr,r Inkompa-
t ibi i i täten führt,  bemisst sich an anderen Maßstäben.

Hielzu gehört zunächst das.leweil ige Ztel der gemeln-
schaft l ichen bzrv. nationalen Maßnahmen und die Kon-
vergenz oder Divergenz bei ggf. untcrschiedl ichen Zie-
ien. Wie aus der Kompetenzgrundlage (Art.  95 EGV) und
ihrem ersten Erwägungsgrr.rnd hervorgehr, dient die VO
1829 /2003/EG primär der Herstel lung des Binnenmarktes,
d. h. denr freien Handel mit GVO.3r Auch RL 2001 /18/EG

'W'inter, 
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24) EuGH P.s9/71 (Casagrande) Slg.  1974, 773f f .  (Rdnrn.4,6) .
25) EuGH Rs 31l74 (Gal l i )  Slg.  1975, 47 t r .  (Rdnr.  Bf . ) .
26 )  Fu r re r  a .a .O ,  (Fn .  21 )  S .  116 .
27) EIGH Rs 36/79 (Denkavit Warendorff II) Slg. 1979, 343911.

(Rdn r .  15 ) .
28) Jarass, Konkurrenz. Konzentration und Bindungswirkung von

Genehmigungen, Ber i in (Duncker & Humblot)  1981,92tr .
29) Dazt s. unten zu c).
30) Entscheidung der Kommission vom 2.9.2003 über d ie e inzel-

staat l ichen Best immungen zum Verbot  des Einsatzes gentech-
nisch veränder.ter Organismen im Land Oberösterreich, die von
der I {epubhk Osterre ich gemäß Art ikel  95 Absatz 5 EGV mitge-
te i l t  wurden, Abl .  L 230,  S.  31.

31) EuG, Urt .  v .  5.  10.2005 -  ver.b.  T-366l03 u.  T-235l04 (Repu,
bl ik  Österre ich . , / .  Kommission),  NuR 2006, 98.  Bestär igt  durch
EUGH, Urt .  v .  13.9.2007 -  C 349/05.  Rdnr.6. l .

32) Palme, Nationaler Naturschutz und Europäisches Genrechnik-
reclrt, NuR 2006, 76tr. /79; Winter ZUk 2006, 462f.

33) Vgl. Envägungsgrr:nd (1) VO 1829/2003.
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Maßnahrnen

Anwendbares

Das Gentechnikrecht  . . .

Recht

Das Naturschttztecht ...

Schadensvermeidung

durch Freisetzungskontrolle

Schadensvermeidung

durch Kontrolle des Inverkehrbringens

Schadensvermeidung

durch Nachmarktkontrollen

Schadensve rn te i dung  nach  F rc i ' e t zungsg^ -

nehmigung im vereinfachten,/differenzierten

Verfahren

Koexistenz gentechnikfre ier  Schutzgebiere

. . .  berücksicht igt  Naturschutzbelange, aber

nicht differenziert genug.

. . .  berücksicht igt  Naturschutzbelange, aber

nicht für a1le betroffenen Arten und Habitate

und nicht für die Unikate.

. . .  sreht  Übert 'achung vor,  d ie aber n icht

naturschutzspezifisch ausgerichtet ist.

. . .ver langt  nachgeschal tete Anzeige und

ergänzende Risikoinformationen ohne Na-

turschutzsp ezi f ik .

. . .  schl ießt  Regelungen, d ie gentechnik l rere

Zonen vorsehen, n icht  aus.

. . .  s ieht  für  Natura 2000-Gebiete eine VP

qd ie  i n  das  F re i . e t zungsve r l ah ren  i n t eg r i e r t

rverden muss) vor, (bisher) nicht aber für

andere Schutzgebiete und Arten.

. . .  t r i f f t  für  d ie Stufe des IVB keine

Anordnungen.

. . .  s ieht  für  Natura 2000-Gebiete eine

eigenständige VP vor,  (b isher)  n icht  aber für

andere Schutzgebiete und Arten.

. . .ver langt  für  Natura 2000-Gebiete eigen-

ständige VP, (b isher)  n icht  aber für  andere

Schutzgebiete und Arten

. . .  ermögl icht  Regelung zur Freihal tung von

best imnten GVO oder GVO al lgemein.

hat die Binnenrnarktkotnpetenz zur Grundlage. sie setzt

sich zum prinären Regelungsziel. ;edoch nich.t den freien
-Warenverkehr, sondet-rt  die Kontrol le möglicher grenzü-

berschreitender Risiken.- '+ Demgegenüber geht es bei den

nachmarktl ichen nationalen Maßnahmen ulr l  den Schutz

lokal eingegrenzter naturschutzrelevanter Gebiete oder

soezif ischJr. nicht i iberal l  vorkommender Arten' Weder

der 
'Warenverkehr 

noch die grenzüberschreitenden Aus-

wirkungen stehen hier irn Vordergrund.- Die Ziele sind

also unlerschiedl ich. Sie kol l idieren nicht miteinander;

im Geeentei l  unter:stützen die nationalen Maßnahmen die

Ziele Jer europäischen Rechtsakte, die beide den Schutz

von Gesundheit und Umlr-elt immerhin als zrveites Ziel

deklari.eren.
Der dri t te Gesichtspunkt - die Abgeschlossenheit der

Regelung - führt zu ; iner näheren Betrachtung d9s Qe^
nehmigungsverfahrens und - inhalts. In Abschnitt  B II I  3

ist besiünäet worden, dass das Gemeinschaftsrecht nach-

markt ' i iche f l .ächenbezoqene Maßnahmen zun Schutz der

Natur vor Schäden nicft  präkludiert,  außer, im Verfahren

der IVts-Genehrnieung sind Schadensrisiken fur dre frag-

l ichen Lebensrär-rmi oäel Arten als vernachlässigbar be-

funden rvorden. l)ass das Gemeinschaftsrecht im Grund-

satz keine erschöpfende Wirkung hat, gi l t  entsp-rechend

auch für die Koexlstenzsicherung. Dies bedeutet, dass zum

Schutz der Natur ais Eigenrvert Zonen ausge''r'iesen r'r-erden

können, für die die Auibringung von GVO al lgemein oder

bezogen au f  spez i f i sche GVO untersagr  w i - rd

Pröblematisch ist. ledoch, ob dies auch für den Fa11 gi1t,

dass in einem Genihmigungsverfahren für einen GVO

Schadensrisiken als vernachlässigbar befunden lvorden

sind. Die Frage ist mitJa zu beantrvorten,. ledoch aus fal l-

spezif isch unterschiedl ichen Gründen:- 
Geht es um die Koexistenz gentechnrkfreier konven-

t ionel ler und organischer Landwirtschaft,  so ist die Ein-

r ichtung gentecl inikfreier Gebiete zulässig, rzu'ei l  das Ge-

meinscüaisrecht durch Art.  16a RL 2001/18/EG selbst

Koexistenz ermöglicht und es den Mitgl iedstaaten über-

lässt, geeignete Maßnahmen zu treft-en-
Geht eJ um Koexistenz gentechnikfreier Natur, so rst

für Natura 2000-Gebiete die Einrichtung gentechrrik-

freier Zonen zulässig, $rei l  Art.  6 Abs. 1 kL 92/43/EWG

den Mitgl iedstaaten Spielraum für die Bestimmung von

Schutzziälen belässt, der über das gebotene Minimum der

Schadensvermeidung hinausreicht
In Gebieten schl i ißl ich, die über Natura 2000 hinaus

durch mitel iedstaatl iche Maßnahmen unter Schutz ge-

stel l t  rverdän, können gentechnikfteie Zonen eingerichtet

werden. weil das Gemlinschaftsrecht insor'r'eit keine Re-

gelungen getrol l?n hat. Aus Subsidiari tätsgründen wäre es

äicht"zul; isig, das gemeinschaft l iche Gentechnikrecht so

zu interpretiären, dass es die velbleibenden Kompetenzen

der Mitel iedstaaten im Naturschutz gleichsam unter der

Hand mlt beschränkt.
Insgesamt gesehen zielt  das Gentechnikrecht der Gemein-

schaft" auf S c"hadensver neidu n g. Dass die Mit gliedstaaten

neben der Schadensvermeidung weitere Schutzziele - näm-

l ich eine gesteigerte IJnberührtheit  der Natur - verfolgen'

r,vird durJh Gemeinschaftsrecht nicht ausgeschlossen'

D. Ergebnis

Das Ersebnis iässt sich tabel larisch rr ' ie folgt zusammenfas-

sen (vel Tabelle):
Kot ik te r . t  e rg ibL  s ich  Fo lgendc ' :

1. Naturschutzlässt sich beim Anbau von GVO durch vier

Maßnahmen durchsetzen:
. die prär'entive Schadensvenr-reidung im Zusammen-

h a n g  m i r  d e r  F r e i s e t z u n g s g e n c h n r i g u n g '
. die präventive Schadensvermcidung im Zusammen-

hang mit der Inverkehrbringensgenehmigung,
. die Schadensvermeidung durch Maßnahmen des Ge-

biets- und Artenschutzes, die der IVB-Genehmigung

oder Freisetzungsgenehmigung nachgeschaltet sind,
. die Sicherung- r, 'on Koexistenz gentechnikfreier

Schutzsebiete.
2. B ei Prüfiin g der gentechnikrechtlchen G enehrr-ii gungs-

voraussetzu ngen für Freisetzungen u-nd Inverkehrb-ringen

ist eine lJnirveltverträglichkeitsprüfung durchzufiihren,

die
. keine u.issenschaftliche Geu'issheit für die Prognose

schädlicher Ausrvirkungen verlangt,
. indirekte und langfi'istige sow-ie frühe und spätere

Ausr,r.irkungen beachtet,
.  möglicherr 'veise zu sehr dem Konzept , , intr insische Ei-

genichaften - Exposit ion" verhaftet ist und um ande-

i-e Modelle (zB das Ereignisbaur-nkonzept) bereichert

r'verden könnte,
'  im Vorsorgebereich eine Abwägung mit dem Nutzen

der Freisetzung bzw. des Inverkehrbringens vorberei-

ten sol l te.
Hinsichtl ich des Naturschutzes ist festzustel len, dass das

Gentechnikrecht in seinen Maßstäben und in der Metho-

dik der UVP den Schutz von Natur und Landschaft zr'r'ar

mitumfasst. dies aber nicht hinreichend dif ferenziert aus-
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'W.inter, 
Natulschutz bei genrechnisch veränderten Organismen

arbeiret. Ein Verpfl ichtungsdruck, der einen genaueren
Blick auf den Naturschutz fordert, ergibt sich aber aus dem
Naturschutzrecht.
3. Für die naturschutzrechtl ichen Anforderungen an die
Freisetzung ergibt sich, dass

. Freisetzungen nach der klarstel lenden Regelung des

$34a BNatSchG von GVO als Pro.lekte i .S.d. RL
92/43 anzusehen sind und deshalb einel Vorprüfung
und unter lJmständen einer FFH-VP unterl iegen,

. die FFH-VP jedoch in das Verfahren der Freisetzungs-
genehmigung zu  in tegr ie ren  is t ,

.  dem Bet re iber  d ie  Vor lage von Unrer lagen fü r  d ie
Vorprüfung und ggl für die Hauptprüfung der FFH-
Ver t räg l  i chke i t  ob l iegr .

.  in die Gentechnik-UVP ein Schrit t  eineebaut werden
soll te, der die betroffenen Arren sowiä die Gebiets-
charakterist ik einschl ießl ich Erhaltungsziele, Schutz-
zwecke und stützende Bestandtei le von Natura 2000-
Gebieten erfasst,

.  ähni iche Maßnahmen fül Schutzsebiete und Arten-
schutz außerhalb der Natura 2000--Gebiete einsefl- ihrt
werden könnten .

4. Im Hinbl ick auf das Inverkehrbl ingen sind der Prüfung
der Naturschutzbelange Grenzen administrat iver Mach-
barkeit gesetzt,  doch bleibt die Praxis, die kaum je Lebens-
raumtypen odel Arten rn den Bhck nimmr, rvohl hinter
dem Machbaren und Gebotenen zurück. Folgende Ergän-
zungen der UVP bieten sich an:

.  l d e n r i f i z i e r u n g  d e r j e n i g e n  L e b c n s r a u n r r y p e n  u n d
Arten, die durch den . lelvei l igen GVO beeinträch-
t igt rverden können und deren Prüfung administrat iv
leistbar ist,  in einern scoping-Schrit t ,

.  Intensivierung der Errnit t lung von Risikomelkmalen,'Wirkungspfaden 
und nachtei l igen Ausr.virkungen für

diese LebensraLrntvDen und Arten.
. Verstärkung des Gis-rcbts dcr betroffenen Lebens-

, , -  r  ^  r t f n  i n  d e r  c e s a m t a b \ , . r ^ , , - -  r ^ . .
u ! r  \ r L r d r r r ( d u \ v d ö u r l 5  u L t

R i s i k e n  u n d  d e s  N u t z c n ' .
Die Genehmigung so11te auf bestimnte Verr,vendungen des
GVO beschränkt r.verden (,. lndrkationszulassung") oder,/
und unter dem Vorbehalt nachqeschalteter Maßnahmen er-
g e h e n .  u o b e i  j c d o c h  v o r - g e . e h . n  u e r d c n  k a n n .  d a s s  d a b e i
von bereits festgestel l ten spezif ischen L)aren und Ber,ver-
tungen nicht abgeu-ichen n'erden darf.
5. Nachmarktl iche f lächenbezosene Maßnahmen zur
Schadensverme iduns n' ic r nsbesändere eine besondere
Verträgl ichkeitsprüfüng sind zw-ar in .Rahn-ren des gen-
technikrechtl ichen nachmrarkt l icl-ren lJberl l 'achunsssvs-
tems vorstel lbar. näher l iegt jedoch, sie als natunÄr-, ir-
rechtl iche Maßnahmen anzulesen. Solche Maßnahmen
s ind  durch  das  EG-Gentechn ik räch t  n ich t  p räk lud ie r t ,  au-
ßer wenn im Genehmigungsverfahren die Auswirkungen
auf spezif ische Lebensraumtypen und Arten geprüfr und
entsprechende Risiken a1s vernachlässigbar beurtei l t  t 'or-
den sind. Als nachmarktl iche Maßnahmen kommen rn
Betracht:

.  In den Rechtsakten, die naturschutzr-echtl iche Schutz-
g e b i e t e  e r r i c h t e n .  s o l l t e n  E r h a l r u n s . z i e l e .  S c h u t z z w e -D . - - ' . - - -

cke, stützende Bestandtei le und Handlungsregelungen
im Hinbl ick auf das Ausbringen von GVO festgelegt
r,verden. Diese Befuenis könnte im Bundesnatur-
schutzgesetz  gg f .  au-h  in  Ge: ra l r  ton  Abrve ichungs-
gesetzgebung der Länder - deurl icher ausgedrückt
werden.

. Vor dem Ausbringen von GVO in oder in der Nähe
von Natura 2OO0-Gebieten ist eine FFH-Verträs-
l i c h k e i t s p r ü f u n g  e r f o r d e r l i c h .  E i n e  ä h n l j c h e  P L ü f u n g
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kann für Naturschutzgebiete, Naturparke, Biosphä-
renreservate und gesetzl ich geschützte Biotope gesetz-
l i ch  e ingeführ t  werden.  G le iches  g i l t  fü r  gesetz l i che
geschützte Biotope und andere Standorte, an denen
seschützte Arten vorkommen.

. So*'eir der spezif ische Lebensraumtyp, in dem die
Ar rsbr inquns  s ta t t f inden so l l .  bere i rs  im Genehmi -' ' * - " " " b " " b

gungsverfahren geprüft worden ist, kann darin vorbe-
halt l ich besonderer lokaler Bedingungen die Vorprü-
fung_ auf die Eignung zur Beeinträchtigung gesehen
werden.

.  Es  empf ieh l t  s ich ,  e rne  An le i tung zur  Vorprü fung und
Hauptprüfung der Naturschutzverträgl ichkeit von
G V O - A u s b r i n g u n g e n  z u  e n t w i c k e l  n .

.  Das BVL sol l te, etwa durch Verwaltungsveleinbarung
oder Ergänzung des $ 16a GenTG, verpfl ichtet wer-
den, die zuständigen Landesbehörden und das BfN aus
d e m  S r e n r l n r t r e o i s t o *  i i h e t  Ä i e  . " . 1  r . t "  A r r < h r i n o r r n o

von GVO in oder in der Nähe von Schutzsebieten
oder an Standorten mit geschützten Arten al ibald zu
unterr ichten.

. Die Frist fär die Mittei lung zum Standortregister so11-
te für Standorte in oder in der Nähe von Naturschutz-
gebieten verlängert rverden.

.  D i e  V o r n r i i f i r n o  r r n , J  H  r r r n t n r i i G r r r o  , l " r  F F H - V P

unterl iegen der Amtsermitr lung. Das gemeinschafts-
rechr l i che  Ef lek t i v i tä tsgebot  nör ig r  dagegen dazu.
dern Betreiber Beibringungspfl  ichten aufzuerlegen.

. Die Landesbehörden sind soezialsesetzl ich oder über
die pol izei l iche Generalklausel eimächtigt,  das Aus-
bringen des GVO bei Feststel lung von möglichen Be-
einträchtigungen von Natura 2000-Gebieten zu un-
tersagen.

. Nachmarktl iche Beibringungspfl ichrcn. Ermitt lungen
und ggf. eine lJntersagung sind mit den-r genein-
schaftsrechtl ichen Regime der IVB-Genehmigung
grundsätzl ich vereinbar. Sie sind al lerdings - vor-
behalt l ich des Schutzklauselverfahrens - unzulässis.
sos 'e i t  im Genehmigung. re r fah lcn  geb ie ts -  und a i -
tenbezogene Prüfungen vorgenommen und als unbe-
denkl ich ansesehen rvorden sind.

. suro nacnscscnalrere Maßnahmen ähnlich w-ie im Fal-
le der: Ausbringung IVB-genehmigter GVO zulässig,

.  ob) icg t  wegen der  Vorgabe in  der  Kommisc ionsenr -
scheidung 94/730 dem Betreiber eine Beibringungs-
pl l icht für ergänzende Informationen, die im Hinbl ick
auf Natura 2000-Gebiete eine FFH-VP ermöglichen
müssen,

. sol l ten die Verfahrenserleichterungen in zukünft igen
Entscheidungen zu dif ferenzierten Verfahren insge-
samt noch besser dur:chdacht werden.

7. Hinsichtl ich f lächenbezogener Maßnahmen zur Siche-
rung der  Gentechn ik [ re ihe i i  e rg ib t  s ich .  d . rss

. die Einrichtung sentechnikfreier Zonen aus dem Ge-" ' . -  * " ' ^ ^ . - " ' . - ' " ö  D '

danken der pol i t ischen Handlungsfreiheit  der Mit-
gl iedstaaten, Risiken zu minimieren, Referenzgebiete
zu unterhalten und möslichst naturnahe Räume zu
e r h r l r e n  o e t e e h t f i p . t ; - ,  ' .  ^ - . 1 - -  L . - -

t i ! r L ! r r L , ! l  L l B t  \ v c l U q l l  N d l l l l .

.  das deutsche Naturschutzrecht die Einrichtuns solcher
Zonen für Naturschutzgebiete, Nationalparks ünd Bio-
sph ärenrese l ' vä ie  e rmög l lch t .

.  das EG-Naturschutzrecht die Einrichtuns solcher Zo-
nen n ichr  geb ie te r .  woh l  aber  e rmög l ich t .  und

. das EG-Gentechnikrecht weder mit seinem Geneh-
mr.gungsregime noch mit seinem Regime der Nach-
marktkontrol le so zu verstehen ist,  dass es die Einrich-
tuns solcher Zonen ausschl ießt.
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